
V E R W A L T U N G S G E R I C H T
S C H W E R I N

Aktenzeichen:
15 B 486/20 SN

BESCHLUSS

In dem Einstweiligen Rechtsschutzverfahren

Michaela Koch,
Klopstockstraße 5, 18057 Rostock

- Antragstellerin -

gegen

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin,
Am Packhof 2-5, 19055 Schwerin

- Antragsgegner -

wegen Versammlungsrechts

hier: einstweiligen Rechtsschutzes

hat die 15. Kammer des Verwaltungsgerichts Schwerin am

11. April 2020

durch den Richter am Verwaltungsgericht Preuß 
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beschlossen:

1. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin vom 11. April 

2020 gegen die Verbotsverfügung des Antragsgegners vom 09. April 2020 wird mit

folgenden Auflagen wiederhergestellt:

a) Die Versammlung findet als stationäre Versammlung am 14. April 2020 in der 
Zeit von 11.00 Uhr bis spätestens 12.00 Uhr auf der Straße vor dem 
Innenministerium, Alexandrinenstraße 1, 19055 Schwerin statt. Zum 
Eingangsbereich des Ministeriums ist ein Abstand von 15 Metern einzuhalten. 
Der Fußweg gegenüber dem Ministerium ist freizuhalten.

b) Die Zahl der Teilnehmer ist auf zwanzig Personen zu begrenzen. Die 
Versammlungsleiterin hat weitere Personen, die sich der Versammlung 
anschließen wollen, unverzüglich auszuschließen. Die Versammlung ist sofort 
zu beenden, wenn ungeachtet dessen die Zahl der Teilnehmer zwanzig 
Personen übersteigt.

c) Zwischen den Versammlungsteilnehmern ist ein Abstand von jeweils zwei 
Metern durchgehend einzuhalten. Die Versammlungsleiterin hat darauf 
hinzuwirken, dass sich Passanten der Versammlung nicht näher als auf zehn 
Meter Abstand nähern.

d) Die Teilnehmer haben während der Veranstaltung einen Mund-Nasenschutz zu
tragen.

e) Die Versammlungsteilnehmer sind vor Versammlungsbeginn durch die 
Versammlungsleiterin oder die Ordner mit Namen und Anschrift schriftlich zu 
erfassen; die Aufzeichnungen sind von der Versammlungsleiterin für etwaigen 
späteren Bedarf der Gesundheitsverwaltung für zwei Monate aufzubewahren. 
Entsprechendes gilt für während der Versammlung hinzutretende Teilnehmer.

f)    Die bestellte Versammlungsleiterin hat während der gesamten Veranstaltung 
vor Ort zu sein und dafür Sorge zu tragen, dass die Veranstaltung den 
Vorschriften des Versammlungsgesetzes entsprechend ordnungsgemäß und 
friedlich abläuft. Mit Beginn der Veranstaltung hat sie den 
Versammlungsteilnehmern die Auflagen in geeigneter Form bekannt zu geben.
Sie hat dafür Sorge zu tragen, dass die Auflagen eingehalten und durchgesetzt
werden.

g) Die bestellte Versammlungsleiterin hat am angemeldeten Versammlungsort 30 
Minuten vor Beginn der Veranstaltung mit dem Vertreter der 
Versammlungsbehörde bzw. dem Einsatzleiter der Polizei vor Ort eigenständig 
Kontakt aufzunehmen, um Organisationsfragen zu klären. 

h) Es sind neben der Versammlungsleiterin zwei Ordner zu bestellen. Die Ordner 
müssen volljährig sein und sind durch weiße Armbinden, die nur die 
Bezeichnung „Ordner“ tragen dürfen, kenntlich zu machen. Sie sind vor der 
Veranstaltung über ihre Rechte und Pflichten nach dem Versammlungsgesetz 
durch die Versammlungsleiterin zu belehren. Die Ordner sind vor der 
Versammlung der Versammlungsbehörde bzw. der Polizei namentlich zu 
benennen.

i) Fahrzeugen mit Sonderrechten ist jederzeit die freie Durchfahrt zu gewähren.
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2. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

3. Der Streitwert wird auf 5000,00 Euro festgesetzt.

Gründe:

Die Entscheidung beruht auf einer Abwägung zwischen den wichtigen grundrechtlich 

geschützten Rechtsgütern der für eine funktionierende Demokratie grundlegenden 

Versammlungsfreiheit und des Schutzes von Leib und Leben der Bevölkerung, 

insbesondere auch der Versammlungsteilnehmer, die Versammlung schützender 

Polizeivollzugsbeamten sowie von Passanten.

Das Gericht hat sich nicht davon überzeugen können, dass dieser Schutz nur über das 

vom Antragsgegner verhängte vollständige Versammlungsverbot gewährleistet werden 

könnte. Auch die SARS-CoV-2-Verordnung vom 3. April 2020 in der Fassung vom 8. April 

2020 sieht in ihrem § 6 Abs. 4 die Möglichkeit der Genehmigung von Versammlungen 

unter freiem Himmel vor, soweit die zuständige Gesundheitsbehörde fachlich zustimmt. 

Daraus entnimmt das Gericht, soweit die Zusammenkünfte infektiologisch verantwortet 

werden können, dürfte eine Reduktion des Ermessens der Versammlungsbehörde auf 

eine Ermöglichung der Versammlung anzunehmen sein. Der Verordnungsgeber selbst 

sieht diese Möglichkeit für Zusammenkünfte der Glaubensgemeinschaften vor.

Dem gebotenen Gesundheitsschutz kann nach Auffassung des Gerichts durch Einhaltung

bzw. Durchsetzung der im Tenor formulierten Auflagen genügt werden. Die Auflagen 

erscheinen aber auch notwendig, was auch die Antragstellerin in ihrer vorgerichtlichen 

Korrespondenz einräumte.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG.

Rechtsmittelbelehrung:

I.

Gegen den Beschluss zu 1. steht den Beteiligten die Beschwerde zu.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über die 
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technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach - Elektronischer-Rechtsverkehr- Verordnung 
(ERVV) vom 24.11.2017 [BGBl. I 2017, 3803] bei dem Verwaltungsgericht Schwerin, 
Wismarsche Straße 323 a, 19055 Schwerin, einzulegen.

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu 
begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt 
worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Domstraße 7, 
17489 Greifswald, einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe
darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur 
die dargelegten Gründe.

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch 
Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die
ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird. Die Beteiligten müssen 
sich durch Bevollmächtigte im Sinne von § 67 Abs. 4 Sätze 3 bis 7 VwGO vertreten 
lassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe der Sätze 3, 5 und 7 zur Vertretung berechtigt 
ist, kann sich selbst vertreten.

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen 
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich 
durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit 
Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse vertreten lassen.

II.

Gegen den Beschluss zu 2. kann schriftlich, in elektronischer Form nach Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach - 
Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) vom 24.11.2017 [BGBl. I 2017, 3803] 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle bei dem Verwaltungsgericht Schwerin, Wismarsche 
Straße 323 a, 19055 Schwerin, Beschwerde eingelegt werden.

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- 
Euro übersteigt oder das Verwaltungsgericht die Beschwerde in dem Beschluss 
zugelassen hat. Sie ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen, nachdem die 
Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt 
worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

Preuß
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